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Ihr Zeichen:  

13 KLs 672 Js 14849/13 (20/16) 

Datum: 

13.06.2016 

 

           EILT – HAFTSACHE !    
 

In der Strafsache 

Fitzek, Peter 

Az. 13 KLs 672 Js 14849/13 (20/16) 

 

beantrage ich,  

1. schnellstmöglich einen Termin zur mündlichen Haftprüfung anzuberaumen; 

2. den Haftbefehl des Landgerichts Halle aufzuheben; hilfsweise den Haftbefehl außer 

Vollzug zu setzen;  

3. die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft zu diesem Antrag dem Verteidiger vor 

dem Haftprüfungstermin zuzuleiten. 
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Begründung 

1. 

Der Haftbefehl ist aufzuheben, da kein Haftgrund vorliegt. Mein Mandant beabsichtigt, sich dem 

Strafverfahren zu stellen. 

Es besteht keine Fluchtgefahr aufgrund sozialer Bindungen. Mein Mandant lebt in fester Partner-

schaft und hat zwei erwachsene Kinder. Mein Mandant hat zudem seit Jahren einen festen 

Wohnsitz und eine enge Beziehung zu seiner in Wittenberg wohnenden Mutter. 

Mein Mandant hat bisher auch keinerlei Anlass zu der Vermutung gegeben, es bestehe Fluchtge-

fahr. 

 Im Gegenteil dürfte aktenkundig sein, dass mein Mandant zur Klärung der Frage, ob ein Verstoß 

durch sein Handeln gegen das KWG vorliegt, die Staatsanwaltschaft ausdrücklich aufgefordert 

hat, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten.  

Ferner dürfte gerichtsbekannt sein, dass mein Mandant selbst davon ausgeht mit dem Aufbau 

eines „Staatswesens“ gemeinnützige Zwecke zu verfolgen und sich seiner Sache insoweit als eine 

Art „Mission“ verschrieben hat. Es ist daher äußerst unwahrscheinlich, dass er freiwillig sein „Kö-

nigreich Wittenberg“ zu Fluchtzwecken verlassen werden wird. 

Ich weise ferner darauf hin, dass es sich hier um ein Strafverfahren handelt, das bereits seit drei 

Jahren (!) anhängig und meinem Mandanten auch vor seiner Verhaftung bekannt war. Hätte 

mein Mandant vorgehabt, sich dem Verfahren zu entziehen, hätte er eine Flucht bereits längst 

angetreten. 

Allein der Umstand, dass meinem Mandanten möglicherweise eine empfindliche Freiheitsstrafe 

droht, genügt für die Annahme der Fluchtgefahr regelmäßig nicht. Ich weise insoweit auch darauf 

hin, dass es sich bei den angeklagten Vorwürfen lediglich um Vergehen i. S. d. § 12 Abs. 2 StGB 

handelt. Auch unter Berücksichtigung der Höhe der anklagegegenständlichen Beträge dürfte eine 

mögliche Verurteilung keine derartig bedrohliche Sanktion darstellen, die eine Aufgabe sozialer 

Bindungen rechtfertigen würde. 

Soweit das Gericht davon ausgeht, dass mein Mandant über hohe abgehobene Geldbeträge ver-

fügt, weise ich darauf hin, dass diese Geldbeträge nach Auskunft meines Mandanten in den An-

kauf von Immobilen in Wittenberg, sowie deren Renovierung geflossen sind. Die entsprechenden 

Belege befinden sich nach Auskunft meines Mandanten bei den beschlagnahmten Unterlagen.  
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Soweit diese entlastenden Unterlagen - wie in der Anklageschrift ausgeführt - bei der BaFin un-

tergegangen sind, darf dies meinem Mandaten, auch bei der Frage des Vorliegens von Haftgrün-

den, nicht zum Nachteil gereichen. 

Die Familie meines Mandanten bemüht sich derzeit um die Beschaffung von Kopien bei dem zu-

ständigen Notar. 

Mein Mandant verfügt auch über keine derart gefestigte Beziehung ins Ausland, die die Annahme 

einer Fluchtgefahr rechtfertigen könnten. 

2. 

Für den Fall, dass das Gericht gleichwohl der Ansicht ist, dass der Haftbefehl aufrechterhalten 

erhalten werden müsse, wird hilfsweise beantragt, die Vollziehung des Haftbefehls auszusetzen. 

Der Zweck der Untersuchungshaft kann durch in das Ermessen des Gerichts gestellte, weniger 

einschneidende Maßnahmen nach § 116 StPO erreicht werden.  

Mein Mandant ist bereit, sich der Anordnung solcher Maßnahmen, wie beispielsweise einer Mel-

deauflage bei der lokalen Polizeidienststelle, zu fügen, respektive mit Hilfe seiner Familie eine 

Sicherheitsleistung in Höhe von bis zu 10.000,00 EUR zu erbringen. 

3. 

Ich beantrage ferner, die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft zu diesem Antrag mir vor dem 

Haftprüfungstermin zuzuleiten.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Kehl 

Rechtsanwalt 








































